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Beschlussvorlage 

  

Drucksachen-Nr. VL-14/2020  

 Biblis den 22.01.2020 

Allgemeine Bauangelegenheiten Aktenzeichen: 

  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 28.01.2020  nichtöffentlich 

Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss 

29.01.2020  öffentlich 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 30.01.2020  öffentlich 

Gemeindevertretung 05.02.2020  öffentlich 

 
Titel 
 

Variantenuntersuchung Standort "Gesundheitshaus" 

 

Beschlussentwurf: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt für den Standort des Gesundheitshauses die beiden Varianten der Standorte 
Rathausareal Süd und P&R-Gelände „Am Rübgarten“ zur Entscheidungsfindung eingehend untersuchen und 
bewerten zu lassen. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zur Umsetzung in die Wege zu leiten. Des 
Weiteren wird der gefasste Beschluss zur Vorlage VL-114/2019, im Besonderen die Antragstellung für EFRE-
Fördermittel, aufgehoben. 
 

Sach- und Rechtslage: 

 
Mit Bezug auf die Vorlage VL-114/2019, in der die Verwaltung beauftragt wurde eine Ausschreibung zur Auswahl 
des Planers in Form eines Ausschreibungsverfahren für die beiden Standorte Rathausareal Süd sowie P&R-
Gelände „Am Rübgarten“ zu initiieren, wurden nach der Beschlussfassung die weiteren Schritte für das Verfahren 
vorangetrieben. Durch die beschlossene Prüfung eines zweiten Standortes (P&R-Gelände) mussten die 
Ausschreibungsmodalitäten nochmals grundlegend angepasst werden, da für eine Vergabeentscheidung 
grundsätzlich zwei verschiedene Kriterienkataloge zur Anwendung hätten kommen müssen. 
Unbeschadet der zusätzlich aufzuwendenden finanziellen Mitteln, welche für ein zweigleisiges Verfahren benötigt 
worden wären und die die Gemeindevertretung mit ihrer Entscheidung genehmigt hatte, wurden mit dem 
Beraterteam der NH Projektstadt sowie der WI Bank am 16. Dezember 2019 die Bedingungen nochmals erörtert. 
Hierbei wurde deutlich, dass der einzuhaltende Zeitplan zur Antragsstellung, Bescheidung, Abruf und 
ordnungsgemäßen Abrechnung der Mittelverwendung mit einem zweigleisigen Verfahren (Prüfung von zwei 
Standorten) zeitlich nicht einzuhalten ist. 
Über diesen Sachverhalt hat die Verwaltung in der Sitzung am 13. Januar 2020 die Mitglieder der Lenkungsgruppe 
informiert. Die Lenkungsgruppenmitglieder nahmen zur Kenntnis, dass ein Förderantrag auf EFRE-Fördermittel 
zwar gestellt werden könnte, die notwendige ordnungsgemäße Abrechnung der Fördermittel innerhalb des noch zur 
Verfügung stehenden Zeitraums mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein wird. 
Aufgrund dieser Tatsache und den bereits zur Vorlage VL-114/2019 intensiven geführten Diskussionen wurde 
durch die Lenkungsgruppe die Entscheidung getroffen, zunächst eine Variantenuntersuchung zur Findung des 
Standortes Gesundheitshaus zu initiieren, wohlwissend, dass durch diese Vorgehensweise ein möglicher Anteil an 
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Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) von Biblis dann nicht in Anspruch 
genommen werden kann oder in Anspruch genommen wird. 
Aufgrund des Beschlusses empfiehlt die Lenkungsgruppe als Begleitorgan des Stadtumbaus die 
Variantenuntersuchung des Standortes Gesundheitshaus durchzuführen, um für das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) eine abschließende Entscheidung treffen zu können. Ergänzend hierzu sind die 
weiteren Punkte des Beschlusses zur Vorlage VL-114/2019 hinfällig und aufzuheben. 
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